Zweckbestimmungserklärung einer Grundschuld

Zur Sicherung der Ansprüche aus dem Darlehensvertrag


zwischen

a)
Darlehensnehmer:

Name, Vorname

Straße 

Ort
und
b)
Darlehensgeber:

Name, Vorname

Straße 

Ort

vereinbaren

1)
Sicherungsgeber 1:

Name, Vorname

Straße 

Ort

und
2)
Sicherungsgeber 2:

Name, Vorname

Straße 

Ort
gegenüber:
Sicherungsnehmer(in):

Name, Vorname

Straße 

Ort


- nachstehend „Sicherungsgeber“ genannt -

- nachstehend „Sicherungsnehmer(in)“ genannt -

folgende Zweckbestimmungserklärung (Sicherungsvereinbarung)

–
zu einer Grundschuld

–
mit Abtretung von Rückgewähransprüchen

–
zur Übernahme einer persönlichen Haftung

und erklären folgendes :

Auf dem Beleihungsobjekt

Amtsgericht ........ (Ort), Blatt-Nr. ...........
Adresse/Wohnungsnummer .............................

lastet unter 
Abt III , lfd. Nr. ..........................

eine erstrangigeGrundschuld in Höhe von 
.............................. Euro 
Betrag in Worten: 
(............................................................................ Euro)

bei Briefgrundschuld:
Deutscher Grundschuldbrief ............. vom ..................


eingetragen an .......................... Rangstelle

Für die oben genannte Grundschuld gelten ergänzend zu den in der Grundschuldbestellungsurkunde getroffenen Regelungen folgende Vereinbarungen:

1
Sicherungszweck

1.1
Eingeschränkte Besicherung eigener Verbindlichkeiten und /oder eingeschränkte Besicherung fremder Verbindlichkeiten

Die Grundschuld und die sonstigen der Sicherungsnehmer(in) nach der Grundschuldbestellungsurkunde zustehenden Rechte, eine Übernahme der persönlichen Haftung sowie die Abtretung der Rückgewähransprüche, dienen zur Sicherung folgender Ansprüche, die der Sicherungsnehmer(in) gegen den/die Kreditnehmer – nachstehend "Kreditnehmer" genannt – zustehen und zustehen werden, und zwar auch dann, wenn die vereinbarte Kreditlaufzeit verlängert und/oder der Zinssatz geändert wird:

(Bezeichnung der Forderung, Betrag der Forderung, Firma/Name, Anschrift des Kreditnehmers)

1)
Darlehensnehmer:

Name, Vorname

Straße 

Ort

und
2)
Darlehensgeber:

Name, Vorname

Straße 

Ort

Der Darlehensgeber gewährte dem Darlehensnehmer ein Darlehen in Höhe v.
Euro




(in Worten:
Euro
),
zu leisten am

per Überweisung auf


Institut:







Kto.-Inh.:







Kto.-Nr.






Die Grundschuld sichert zugleich auch Zwischenfinanzierungen, die für vorgenannte Kredite eingeräumt werden.

Sichert die Grundschuld einen zunächst auf höchstens ein Jahr befristeten Kontokorrentkredit, so sichert die Grundschuld auch den prolongierten Kredit, sofern dessen Zweck nicht geändert wird.

1.2
Sicherungsvereinbarungen zu einem abstrakten Schuldversprechen

Die Sicherungsvereinbarungen gelten entsprechend für die der Sicherungsnehmer(in) zustehenden Rechte aus einer persönlichen Haftung nebst Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung, allerdings mit der Maßgabe, dass eine Haftung für Drittverbindlichkeiten ausgeschlossen ist. Hat der Sicherungsgeber die Haftung für die Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Sicherungsnehmer(in) übernommen (z.B. als Bürge), so sichern die Rechte aus der persönlichen Haftungsübernahme folgende Schuld ab ihrer Fälligkeit.

2
Erweiterungen des Haftungsrahmens durch Abtretung der Ansprüche auf Rückgewähr vor- und gleichrangiger Grundschulden

2.1
Falls der Grundschuld gegenwärtig oder künftig andere Grundschulden im Rang vorgehen oder gleichstehen, werden der Sicherungsnehmer(in) hiermit die Ansprüche auf Rückübertragung vor- und gleichrangiger Grundschulden und Grundschuldteile nebst Zinsen und Nebenrechten, die Ansprüche auf Erteilung einer Löschungsbewilligung, einer Verzichtserklärung, einer Nichtvalutierungserklärung sowie die Ansprüche auf Auszahlung des Übererlöses im Verwertungsfalle abgetreten.
Sollten Rückgewähransprüche an vor- oder gleichrangigen Grundschulden bereits anderweitig abgetreten sein, wird hiermit der Anspruch auf Rückübertragung dieser Ansprüche abgetreten.
Bei Briefgrundschulden wird ferner der Anspruch auf Aushändigung der Grundschuldbriefe und der Anspruch auf deren Vorlegung beim Grundbuchamt zur Bildung von Teilbriefen abgetreten.

2.2
Die Abtretung erfolgt mit der Maßgabe, dass die Sicherungsnehmer(in) sich bei Fälligkeit des Rückgewähranspruches auch aus der ihr dann abzutretenden Grundschuld sowie dem ihr zustehenden Übererlös befriedigen darf, wobei diese Grundschuld sowie der Übererlös zusätzlich zu der oben genannten Grundschuld als weitere Sicherheit für Forderungen der Sicherungsnehmer(in) dient. Für diese weitere Sicherheit gelten die Bestimmungen dieser Sicherungsvereinbarung, insbesondere Ziffer 1, entsprechend.

2.3
Die Sicherungsnehmer(in) ist befugt, die Abtretung der Rückgewährsansprüche dem Rückgewährsverpflichteten anzuzeigen.

2.4
Auf Verlangen der Sicherungsnehmer(in) wird der Sicherungsgeber alle Erklärungen abgeben, die zur Geltendmachung der vorstehend abgetretenen Ansprüche erforderlich sind, z.B. an der Löschung einer vor- oder gleichrangigen Grundschuld mitwirken.

3
Versicherung des belasteten Grundbesitzes und Abtretung der Ansprüche aus der Zubehörversicherung

Die auf dem belasteten Grundbesitz befindlichen Gebäude und Anlagen sowie das Zubehör hat der Sicherungsgeber gegen alle Gefahren zu versichern, wegen derer die Sicherungsnehmer(in) einen Versicherungsschutz für erforderlich hält. Insbesondere wird der Sicherungsgeber eine wertangemessene Feuerversicherung abschließen und solange unterhalten, wie der Sicherungsnehmer(in) durch die Grundschuld gesicherte Ansprüche zustehen. Kommt der Sicherungsgeber mit der Zahlung der Prämien in Verzug, so kann die Sicherungsnehmer(in) diese auf Kosten des Sicherungsgebers entrichten.
Die Ansprüche aus den bestehenden oder künftig noch abzuschließenden Zubehörversicherungen werden der Sicherungsnehmer(in) hiermit für den oben bestimmten Sicherungszweck (Ziffer 1) abgetreten. Die Sicherungsnehmer(in) ist berechtigt, auch im Namen des Sicherungsgebers die Abtretung der Versicherungsgesellschaft anzuzeigen.

4
Anrechnung von Zahlungen

Alle Zahlungen werden ausschließlich auf die durch die Grundschuld gesicherten Forderungen geleistet, so weit nicht im Einzelfall berechtigterweise auf die Grundschuld selbst geleistet wird.

5
Sicherheitenfreigabe

5.1
Nach Befriedigung ihrer durch die Grundschuld gesicherten Ansprüche hat die Sicherungsnehmer(in) die Grundschuld nebst Zinsen und Nebenrechten sowie die ihr abgetretenen Rückgewähransprüche und die sonstigen Rechte freizugeben. Die Freigabe der Grundschuld erfolgt durch Löschungsbewilligung, sofern der Sicherungsgeber keine anderweitige Weisung erteilt. Dies gilt nicht, wenn die Sicherungsnehmer(in) verpflichtet ist, die Sicherheit an einen Dritten (etwa einen Bürgen, der die Sicherungsnehmer(in) befriedigt hat) zu übertragen.

5.2
Die Sicherungsnehmer(in) ist schon vor vollständiger Befriedigung ihrer durch die Grundschuld gesicherten Ansprüche verpflichtet, auf Verlangen nachrangige Grundschulden oder Grundschuldteile freizugeben oder auf angefallene Grundschuldzinsen zu verzichten, wenn und so weit der Grundschuldbetrag die gesicherten Ansprüche übersteigt.

5.3
Ist die Rückzahlung der gesicherten Verbindlichkeiten durch Ansprüche aus Lebens​versicherungs- und/oder Bausparverträgen vereinbart, hat die Sicherungsnehmer(in) diese nur insoweit freizugeben, als ihr Wert ohne Berücksichtigung der Grundschuld höher ist als die gesi​cherten Verbindlichkeiten.

5.4
Sind für die durch die Grundschuld gesicherten Ansprüche noch weitere Sicherheiten bestellt worden ( z.B. andere Grundschulden, Sicherungsübereignungen, Forderungsabtretungen), so ist die Sicherungsnehmer(in) über ihre Freigabeverpflichtung in Ziffer 5.1 - 5.3 hinaus verpflichtet, auf Verlangen nach ihrer Wahl die Grundschuld oder auch etwaige andere Sicherheiten an den jeweiligen Sicherungsgeber ganz oder teilweise freizugeben, sofern der realisierbare Wert sämtlicher Sicherheiten 110 % der gesicherten Ansprüche der Sicherungsnehmer(in) nicht nur vorübergehend überschreitet. Bei der Auswahl der freizugebenden Sicherheiten wird die Sicherungsnehmer(in) auf die berechtigen Belange des Sicherungsgebers Rücksicht nehmen.

5.5
Die Sicherungsnehmer(in) verzichtet bereits jetzt auf die Einrede der Verjährung bei entstandenen oder künftig entstehenden Rückgewährsansprüchen.

6
Verwertung der Sicherheiten

6.1
Die Sicherungsnehmer(in) darf die Grundschuld und die ihr zustehenden Rechte aus einer übernommenen persönlichen Haftung durch Zwangsvollstreckung verwerten, wenn fällige Zahlungen auf die gesicherten Forderungen trotz angemessener Nachfristsetzung und Ankündigung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen nicht erbracht werden und die Sicherungsnehmer(in) auf Grund der vertraglichen Vereinbarungen oder auf Grund gesetzlicher Bestimmungen zur Kündigung der gesicherten Forderung berechtigt ist.

6.2
Zu einer Verwertung durch den Verkauf der Grundschuld ist die Sicherungsnehmer(in) berechtigt, wenn die Voraussetzungen für die Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen vorliegen; die Sicherungsnehmer(in) wird die Grundschuld ohne Zustimmung des Sicherungsgebers freihändig nur zu​sammen mit der gesicherten Forderung und nur in einer im Verhältnis zu ihr angemesse​nen Höhe verkaufen.

6.3
Die Sicherungsnehmer(in) ist nicht verpflichtet, in der Zwangsvollstreckung die Grundschuld mit einem die gesicherten Forderungen übersteigenden Betrag geltend zu machen. Dies gilt auch bei einer Verwertung der Grundschuld außerhalb des Zwangsvollstreckungsverfahrens.

7
Stundung/Vergleich/Verzicht

Dem Sicherungsgeber sollen gegen die Sicherungsnehmer(in) keine Einwendungen daraus er​wachsen, dass die Sicherungsnehmer(in) hinsichtlich der besicherten Ansprüche bestehende oder künftig entstehende Sicherheiten ganz oder teilweise aufgibt, Stundung gewährt oder auf die Gel​tendmachung der Forderung gegenüber einem persönlichen Schuldner ganz oder teilweise verzichtet.

8
Auskünfte und Besichtigung

8.1
Der Sicherungsgeber wird der Sicherungsnehmer(in) auf Verlangen alle Auskünfte und Nachweise über den Grundbesitz und seine Belastungen nebst den diesen zu Grunde liegenden persönlichen Forderungen erteilen und alle Urkunden, insbesondere Miet- und Pachtverträge, vorlegen, die die Sicherungsnehmer(in) in Wahrnehmung berechtigter Interessen nach ihrem freien Ermessen benötigt. Der Sicherungsgeber ermächtigt die Sicherungsnehmer(in) dementsprechend, die Auskünfte, Nachweise und Urkunden – auch im automatisierten Abrufverfahren – bei Behörden, Versicherungsgesellschaften, Gläubigern und sonstigen Personen auf seine Kosten einzuholen.

8.2
Die Sicherungsnehmer(in) und im Verwertungsfall auch Interessenten sind berechtigt, das Beleihungsobjekt zu besichtigen oder besichtigen zu lassen.

9
Frühere Sicherungsvereinbarungen 

Soweit in dieser Vereinbarung genannte Forderungen bereits in früheren Sicherungsvereinbarungen an die Sicherungsnehmer(in) abgetreten oder verpfändet und nicht ausdrücklich zurückgeführt bzw. freigegeben wurden, bleiben diese mit dem in Ziffer 1 vereinbarten Sicherungszweck bestehen.

........, den 











Unterschrift zu 1)

- Sicherungsgeber -

Unterschrift zu 2)

- Sicherungsgeber -

Unterschrift zu 3)

- Sicherungsnehmer -
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